
Wichtige Hinweise zur Herausgabe Ihres Fahrzeuges

Sehr geehrte Verkehrsteilnehmerin, sehr geehrter Verkehrsteilnehmer,

auf Grund ordnungswidrigen Parkens Ihres Fahrzeuges wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Anord-
nung getroffen, Ihr Fahrzeug abschleppen zu lassen. Die Stadt Leipzig bedient sich dazu der Abschlepp-Bietergemeinschaft 
Leipzig, der folgende Mitgliedsunternehmen angehören:

• Abschlepp- und Bergungsdienst Scholz GmbH, Zerbster Straße 16, 04129 Leipzig / Tel.: 0341 904567,
Fax: 0341 9045660,

• Top-Car AG, Schulze-Delitzsch-Straße 69, 04315 Leipzig / Tel.: 0341 696660, Fax: 0341 6966620,

• Autologistik Leipzig GmbH, Arno-Nitzsche-Straße 30, 04277 Leipzig / Tel.: 0341 2228666, Fax: 0341 2228669,

• Berge- und Abschleppdienst Hans-Joachim Schmidt e. K., Bahnhofstraße 3-5, 04158 Leipzig / Tel.: 0341 526070, 
Fax: 0341 52607315,

• OHO Abschleppdienst, Inhaber Uwe Ohnsorge, Kamenzer Straße 6, 04347 Leipzig / Tel.: 0341 2323271,
Fax: 0341 2323273.

Vertraglich vereinbart sind u. a. das Abschleppen verkehrsordnungswidrig parkender Fahrzeuge nach Anordnung durch die 
gemeindlichen Vollzugsbediensteten, die Verwahrung der abgeschleppten Fahrzeuge auf einem Verwahrplatz sowie die 
Herausgabe des Fahrzeuges an den Halter oder legitimierten Berechtigten jeweils unter Anwendung des jeweiligen Preisver-
zeichnisses.

Bei Abschleppmaßnahmen wird unterschieden nach Vollfahrt (einschließlich Umsetzung) und Leerfahrt.

Vollfahrt
Diese liegt vor, wenn der Schlepp vollzogen bzw. die Maßnahme abgebrochen wird, nachdem bereits ein Technikeinsatz 
erfolgt ist, indem die mechanische Verbindung zwischen dem Abschleppfahrzeug und dem abzuschleppenden Fahrzeug
hergestellt bzw. das Fahrzeug auf einen geeigneten, zulässigen Parkplatz in unmittelbarer Nähe des bisherigen Standortes 
umgesetzt wurde. 
Mechanische Verbindung
Die mechanische Verbindung stellt eine feste Verbindung zwischen der Kranaufhängung des Abschleppfahrzeuges und
mindestens einem Rad des abzuschleppenden Fahrzeuges dar.

Leerfahrt
Diese liegt vor, wenn der Halter bzw. dessen Bevollmächtigter am Fahrzeug erscheint und dieses selbst aus dem Verbots-
bereich entfernt, bevor die mechanische Verbindung zwischen dem Abschleppfahrzeug und dem abzuschleppenden Fahr-
zeug hergestellt ist. Es fallen Kosten für die An- und Abfahrt des Abschleppfahrzeuges an, welche zu erstatten sind, wenn 
zum Zeitpunkt des Abbruchs der Maßnahme das Abschleppfahrzeug sich schon auf dem Weg zum Abschlepport befand 
und unbeladen zurückfährt.

Die nach einem Baukastensystem aufgeschlüsselten Leistungspreise entnehmen Sie bitte der Preisliste, welche beim 
jeweiligen Abschleppunternehmen ausliegt. Alle Preisangaben verstehen sich zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.

Es besteht die Möglichkeit, die Abschleppkosten und ggf. angefallene Standgebühren (einschließlich MwSt.) direkt beim
ausführenden Abschleppunternehmen zu begleichen. Die Herausgabe des Fahrzeuges darf davon jedoch nicht abhängig
gemacht werden. In jedem Falle geht dem Fahrer bzw. Fahrzeughalter durch die Stadt Leipzig ein rechtsmittelfähiger 
Bescheid zu, wobei gegenüber dem Abschleppunternehmen bereits geleistete Zahlungen selbstverständlich verrechnet
werden.

Sollten Sie Rückfragen haben, stehen Ihnen die zuständigen Mitarbeiterinnen des Ordnungsamtes während der Dienstzeiten 
gern zur Verfügung.
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